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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Limburg a.d. Lahn plant, im Bereich Blumenrod neue Siedlungserweiterungsflächen 
auszuweisen. Diese schließen sich südlich an die vorhandene Wohnbebauung an und reichen 
bis an die Grenze des bestehenden EU-Vogelschutzgebietes DE 5614-401 „Feldflur bei Lim-
burg“. 

In § 34 BNatSchG sind die Vorgaben zur Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung von Plänen und 
Projekten aufgeführt. „Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen 
Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen führt, ist es unzulässig.“ 

Im Rahmen einer Voruntersuchung zur Natura2000-Verträglichkeit soll ermittelt werden, ob 
von der geplanten Siedlungserweiterung erhebliche Störwirkungen auf die Schutzgegen-
stände des direkt benachbarten Vogelschutzgebietes ausgehen können. Diese Untersuchung 
basiert auf den Erhebungen zur aktuellen Erholungsnutzung und den Erhebungen der Zug- 
und Rastvögel im benachbarten Schutzgebiet (Bischoff & Partner 2014a, 2014b). 

 
Abbildung 1: Lage der geplanten Siedlungserweiterung Blumenrod (blau) und des EU-

Vogelschutzgebietes DE 5614-401, westliche Teilfläche (rot) 
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2 GRUNDLAGEN 

Rechtsgrundlagen1 für die Voruntersuchung der Natura-2000-Verträglichkeit sind die §§ 32 - 
34 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Gemäß den Vorgaben von § 34 (1) BNatSchG 
sind Projekte oder Pläne vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit 
den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. eines europäi-
schen Vogelschutzgebietes zu überprüfen. Die Erhaltungsziele umfassen die Erhaltung oder 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Anh. I der EU-Vogelschutz-
Richtlinie aufgeführten Arten und ihrer Lebensräume, die in einem Europäischen Vogel-
schutzgebiet vorkommen (§ 7 (1) 9. BNatSchG). Als Projekte gelten dabei Eingriffe im Sinne 
des § 14 BNatSchG, die innerhalb des Schutzgebietes durchgeführt werden. Wesentlich ist 
dabei, dass diese Projekte oder Pläne einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projek-
ten oder Plänen das Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen können. Dabei sind auch Projek-
te außerhalb des Schutzgebietes einzubeziehen, die geeignet sind, die in der Verordnung 
aufgeführten Erhaltungsziele (und nur diese) des Schutzgebietes erheblich zu beeinträchti-
gen.  

 
Abbildung 2: Prüfschema der FFH-Verträglichkeit (aus: LAMBRECHT et al. 2004) 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung ist dann gegeben, wenn die für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck des Schutzgebietes maßgeblichen Bestandteile so verändert oder ge-
stört werden, dass sie ihre Funktion bezüglich des Erhaltungszieles oder Schutzzweckes nur 
noch deutlich eingeschränkt erfüllen können. Als maßgebliche Bestandteile gelten dabei die 

                                                        
1 kurz zusammengefasst anhand BfN (o.J.), LAMBRECHT & TRAUTNER (2007). 
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auf die Erhaltungsziele bezogenen tatsächlichen oder angestrebten Vorkommen von Lebens-
raumtypen und Arten gem. Anhang I und II der FFH-Richtlinie bzw. Art. 4 (1) und 4 (2) der 
Vogelschutzrichtlinie.  

Prognoseunsicherheiten oder Kenntnislücken führen zu einer Unverträglichkeit des Projektes 
oder Plans und damit zu einer Unzulässigkeit des Projektes. 

Die Methodik dieser Prüfung basiert auf den „Informationen zur FFH-Verträglichkeits-
prüfung“ (HMULV 2005) und dem „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundes-
fernstraßenbau (BMVBW 2004). 

3 DATENQUELLEN 

Für die Studie standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

- Standard-Datenbogen DE5614401 (06.2004) 

- Grunddatenerfassung (PNL 2008) 

- Umweltverträglichkeitsstudie B54 Südumgehung Limburg (Cochet 2011) 

- Fachbeitrag zur Verträglichkeitsprüfung B54 Südumgehung Limburg (Cochet 2011) 

- Erfassung der aktuellen Erholungsnutzung und Entwicklungsprognose (Bischoff & Partner 
2014) 

- Erfassung der Zug- und Rastvögel (Bischoff & Partner 2014) 

- Landschaftsplan der Stadt Limburg 

- Beobachtungsdaten der Online-Portale hgon-birdnet und ornitho 

4 BESCHREIBUNG DES VORHABENS UND DER RELEVANTEN 
WIRKFAKTOREN 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Limburg sind Siedlungserweiterungsflächen 
von ca. 17 ha südlich angrenzend an die derzeitigen Bebauung „Robert-Koch-Straße“ und 
„An der Landstraße“ vorgesehen. Die Grenze des Baugebietes schließt direkt an das Vogel-
schutzgebiet an. Gemäß einem Stadtteilentwicklungskonzept (Limburg 1997) sind hier Ein-
familienhäuser, Reihenhäuser und Geschoßwohnungsbau vorgesehen. Der Zuwachs beträgt 
bei Realisierung ca. 320 Einwohner. 

Bei den zu betrachtenden Wirkfaktoren wird zwischen anlage-, bau- und betriebsbedingten 
Wirkfaktoren unterschieden.  

Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens 

Wirkfaktoren erwartete Auswirkungen 

Anlagebedingte Wirkfaktoren  

Flächeninanspruchnahme Vollständiger Verlust der hauptsächlich als Acker genutz-
ten Flächen 

Flächenumwandlung Verlust der Lebensräume von Arten der Feldgehölze, 
vermindert durch Anlage im Endstadium strukturreicher 
Hausgärten  

Veränderungen im Wasserhaushalt  Zunahme der Versiegelung und damit verminderte 
Grundwasserneubildung, vermindert durch Maßnahmen 
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Wirkfaktoren erwartete Auswirkungen 

zur Versickerung von Niederschlagswasser im Gebiet 

Veränderungen im lokalen Kleinklima durch die Erhöhung der Versiegelung (Verkehrswege, 
Dachflächen) erfolgt eine Temperaturerhöhung und 
Verminderung der Verdunstung; vermindert durch Maß-
nahmen zur Durchgrünung im öffentlichen Raum und 
Gartengestaltung 

Kulissenwirkung durch vertikale Strukturen (Gebäude, Randeingrünung) 
wird der für Offenlandvogelarten nutzbare Raum für Rast 
und Nahrungssuche vermindert 

Optische Wirkung auf das Landschaftsbild im Übergang zur offenen Landschaft bildet Geschoßwoh-
nungsbau eine optische Barriere; vermindert durch Anla-
ge einer ausgedehnten Ortsrandeingrünung 

Baubebedingte Wirkfaktoren  

temporäre Flächeninanspruchnahme Zwischenlagern von Oberboden und Baustoffen 

Störungen und Unruhe durch Baustellenver-
kehr und Arbeiten 

Durch die Bewegungen von Maschinen und vor allem 
durch Menschen werden Vögel und Fledermäuse gestört, 
die Fluchtdistanz erhöht sich. 

Erschütterungen, Lärm und Emissionen durch den Baustellenverkehr. Vögel sind je nach Art und 
Lebensphase unterschiedlich lärmempfindlich. Durch 
Staub und Abgase können ansonsten zum Nahrungser-
werb geeignete Vegetationsbestände ungeeignet wer-
den. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren  

Störungen durch Freizeitnutzungen durch die zusätzlich zugezogenen Bewohner erhöht sich 
die Freizeitnutzung durch Spaziergänger, Hundeführer, 
Radverkehr u.ä. auf den angrenzenden Freiflächen 

 

5 BESCHREIBUNG DES SCHUTZGEBIETES UND SEINER ERHALTUNGSZIELE 

Das Schutzgebiet DE 5614-401 „Feldflur bei Limburg“ ist als Europäisches Vogelschutzgebiet 
und damit als Teil des kohärenten Netzes von Schutzgebieten Natura2000 gemeldet 
(SSYMANK et  al.  1998)  und  mit  Verordnung  vom  16.  Jan.  2008  ausgewiesen.  Damit  geht  die  
Verpflichtung einher, die in der Schutzgebietsverordnung genannten Lebensräume ökolo-
gisch richtig zu gestalten und zu pflegen, zerstörte Lebensstätten wiederherzustellen, Le-
bensstätten neu zu schaffen (EU-VSRL Art. 3; HAGBNatSchG 2010, §§ 14 - 16); hinzu kom-
men ein Verschlechterungsverbot (Art. 13) und die Berichtspflicht (Art. 12). 

Das Schutzgebiet liegt im Landkreis Limburg-Weilburg und besteht aus zwei Teilgebieten im 
Bereich von Runkel, Brechen, Villmar und Limburg-Hochfeld (östliches Teilgebiet, ca. 513 ha) 
und dem hier vorrangig betrachteten westlichen Teilgebiet im Bereich Limburg und Hünfel-
den-Mensfelden (ca. 203 ha).  
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Abbildung 3: Lage der Teilflächen des EU-Vogelschutzgebietes DE 5614-401 (aus: 

natureg.hessen.de) 

Der Standarddatenbogen führt als Zielarten des Schutzgebietes die folgenden Vogelarten 
an: 

Kurzcharakteristik Offene Feldfluren mit vorherrschendem Ackerbau in milderer Kli-
malage 

Erhaltungsziele der 
VS-RL 

Art des Anhang I der VSRL: 
Goldregenpfeifer, Pluvialis apricaria;  
Mornellregenpfeifer, Charadrius morinellus 
Kornweihe, Circus cyaneus 
Kranich, Grus grus 

Art des Anhang II2 der VSRL: 
Kiebitz, Vanellus vanellus 

Güte und Bedeutung Bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet am Westrand der 
hessischen Vogelzugschneise für Kranich, Goldregenpfeifer, Korn-
weihe, Kleines Sumpfhuhn und Arten nach Art. 4 (2) der VS-RL 

Verletzlichkeit Intensivierung der Landwirtschaft, Bau von Windkraftanlagen und 
Starkstromleitungen, Bau von Umgehungsstraßen 

Gebietsmanagement 
und maßgebliche 
Pläne 

Erhalt und Verbesserung der Lebensbedingungen für relevante 
durchziehende und überwinternde Vogelarten durch Fortsetzung 
der bisherigen Landwirtschaft 
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Die in der Verordnung zum Natura-2000-Gebiet näher formulierten Erhaltungsziele weisen 
für die Arten (außer Kornweihe) u.a. aus: 

Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in landwirtschaftlich, 
jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen zur Zeit des Vogelzugs. 

Als Erhaltungsziele des Schutzgebietes, damit als Gegenstand der Verträglichkeitsprüfung, 
sind fünf maßgebliche Vogelarten aufgeführt; als weitere maßgebliche Arten werden in der 
Grunddatenerfassung Rohr- und Wiesenweihe als Gastvogelarten sowie Brachpieper, Braun-
kehlchen und Merlin behandelt. 

5.1 Goldregenpfeifer, Pluvialis apricaria 

Standarddatenbogen 2004 
auf dem Durchzug 501 – 1000 Individuen 
Population B gut 
Isolierung  A hervorragend 
Erhaltung C mittel – schlecht 
Gesamtbewertung B gut 

Grunddatenerhebung 2008 

Populationsgröße 0 - 50 Individuen 
nicht in der Mehrzahl der Jahre anwesend 

Stetigkeit C; in 20 – 49 % der Jahre anwesend 
Population gesamt C mittel - schlecht 
Beeinträchtigungen und Störungen C mittel - schlecht 

Gefährdungen und Beeinträchtigungen 

aktuell: Störungen (durch Freizeitnutzung etc. 
zukünftige Verkehrsstraßenprojekte 
aktuell: Gefährdungen durch Überspannung 
(Freileitung) 

Erhaltungszustand C mittel – schlecht 
 

5.2 Kiebitz, Vanellus vanellus 

Standarddatenbogen 2004 
auf dem Durchzug ca. 1000 Individuen 
Population C mittel - schlecht 
Isolierung  C mittel - schlecht 
Erhaltung B gut 
Gesamtbewertung B gut 

Grunddatenerhebung 2008 

Populationsgröße 

0 - 100 Individuen 
nur Trupps ab 5 Ind. betrachtet; größere 
Trupps nicht in der Mehrzahl der Jahre  

anwesend 
Stetigkeit C; in 20 – 49 % der Jahre anwesend 
Population gesamt C mittel - schlecht 
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Grunddatenerhebung 2008 
Beeinträchtigungen und Störungen C mittel - schlecht 

Gefährdungen und Beeinträchtigungen 

aktuell: Störungen (durch Freizeitnutzung etc. 
zukünftige Verkehrsstraßenprojekte 
aktuell: Gefährdungen durch Überspannung 
(Freileitung) 

Erhaltungszustand C mittel – schlecht 
 

5.3 Mornellregenpfeifer, Charadrius morinellus 

Standarddatenbogen 2004 
auf dem Durchzug 501 – 1000 Individuen 
Population B gut 
Isolierung  A hervorragend 
Erhaltung C mittel – schlecht 
Gesamtbewertung B gut 

Grunddatenerhebung 2008 

Populationsgröße 
0 - 50 Individuen 

traditionelle Rastgebiet wandernder/rastender 
Tiere (in geringer Zahl) 

Stetigkeit C; in 20 – 49 % der Jahre anwesend 
Population gesamt C mittel - schlecht 
Beeinträchtigungen und Störungen C mittel - schlecht 

Gefährdungen und Beeinträchtigungen 

aktuell: Störungen (durch Freizeitnutzung etc. 
zukünftige Verkehrsstraßenprojekte 
aktuell: Gefährdungen durch Überspannung 
(Freileitung) 

Erhaltungszustand C mittel – schlecht 
 

5.4 Kornweihe, Circus cyaneus 

Standarddatenbogen 2004 
auf dem Durchzug ca. 10 Individuen 
Population C mittel - schlecht 
Isolierung  C mittel - schlecht 
Erhaltung A hervorragend 
Gesamtbewertung C mittel - schlecht 

Grunddatenerhebung 2008 

Populationsgröße 

1 - 4 rastende Individuen 
keine Gemeinschafts-Schlafplätze im VSG be-
kannt, nicht in der Mehrzahl der Jahre anwe-

send 
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Grunddatenerhebung 2008 
Population gesamt C mittel - schlecht 
Beeinträchtigungen und Störungen B bis C gut bis mittel - schlecht 

Gefährdungen und Beeinträchtigungen 

aktuell: Störungen (durch Freizeitnutzung etc. 
zukünftige Verkehrsstraßenprojekte 
aktuell: Gefährdungen durch Überspannung 
(Freileitung) 

Erhaltungszustand C mittel – schlecht 
 

5.5 Kranich, Grus grus 

Standarddatenbogen 2004 
auf dem Durchzug ca. 300 Individuen 
Population C mittel – schlecht 
Isolierung  C mittel – schlecht 
Erhaltung A hervorragend 
Gesamtbewertung B gut 

Grunddatenerhebung 2008 
Populationsgröße < 50 - 199 Individuen 
Stetigkeit C; in 20 – 49 % der Jahre anwesend 
Population gesamt C mittel - schlecht 
Beeinträchtigungen und Störungen C mittel - schlecht 

Gefährdungen und Beeinträchtigungen 

aktuell: Störungen (durch Freizeitnutzung etc. 
zukünftige Verkehrsstraßenprojekte 
aktuell: Gefährdungen durch Überspannung 
(Freileitung) 

Erhaltungszustand C mittel – schlecht 
 

6 PROGNOSE MÖGLICHER BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Für die Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen der Zielarten und der Erhaltungsziele wer-
den Wirkungsprognosen erstellt. Dazu werden die Wirkfaktoren den spezifischen Empfind-
lichkeiten der Schutzgegenstände gegenübergestellt, wobei wesentliches Kriterium die Er-
heblichkeitsschwelle ist. Während für den Flächenverlust ein anerkannter Beurteilungsmaß-
stab vorliegt (LAMBRECHT &  TRAUTNER 2007), können für andere Faktoren keine absoluten 
Schwellenwerte genannt werden, sondern es muss die Erheblichkeit verbal-argumentativ 
nach den Habitatansprüchen und der Lebensweise der Zielart abgeleitet werden (vgl. LANA 
2004: 20 Tendenzaussagen). 

In der Verträglichkeitsprüfung sind ausschließlich die Arten und Lebensräume zu prüfen, die 
als Schutzgegenstand aufgeführt sind. Aufgrund vergleichbarer Verhaltensweisen werden 
hier Goldregenpfeifer, Mornellregenpfeifer und Kiebitz gemeinsam geprüft. Kranich und 
Kornweihe werden im Einzelfall ergänzt. 
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Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme, Flächenumwandlung 

Nach den Ergebnissen der letzten Jahre sind die Zielarten nicht auf den Flächen des geplan-
ten Wohnbaugebietes beobachtet worden; diese Flächen liegen direkt nördlich angrenzend 
an das Vogelschutzgebiet. 

 
Abbildung 4: Beobachtungen der Zielarten im Westteil des VSG, Zusammenstellung aus 

Grunddatenerhebung (GDE 2008), UVS 2011, BuP 2014 und Mitteilung Herzer 
(2009-2012) 

Wirkfaktor Veränderungen im Wasserhaushalt und des lokalen Kleinklimas 

Durch eine Bebauung und durch Anlage von Ortsrandeingrünungen sind keine erheblichen 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Schutzgebietes und des lokalen Kleinklimas zu 
erwarten. Auswirkungen auf die Eignung des Gebietes als Rasthabitat für Zugvögel sind nicht 
erkennbar. 

Wirkfaktor Kulissenwirkung und optische Wirkungen 

Während der Zugzeit bevorzugen Kiebitz, Gold- und Mornellregenpfeifer ähnliche Biotop-
strukturen wie zur Brut, rasten aber auch in offenen, flachen Landschaften mit niedriger o-
der fehlender Vegetation und ohne vertikale Kulissenstrukturen, zumeist in flachwelligen 
Acker-Bördenlandschaften. Als Mindestabstand zu dichten und höheren Baumreihen, Feld-
gehölzen,  Siedlungen,  Hofanlagen,  auch  Stromleitungen)  wird  eine  Distanz  von  100  m  bis  
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200 m angegeben (VAN DER ZANDE 1980, HÖTKER et al. 2007, www.naturschutzinformationen-
nrw.de). 

  
Abbildung 5: Abstand von 100 m um störende Kulissen vor/nach Erweiterung der Wohnbe-

bauung; Kennzeichnung des von Kiebitzen häufig genutzten Gewannes 

Wie auf Abbildung 4 erkennbar, ist im derzeitigen Zustand (mit teilweise niedrigen Hecken 
bzw. lichten Baumreihen, nur im Südwesten ein höheres Feldgehölz) eine die Flächeneig-
nung vermindernde Kulissenwirkung auf Kiebitz und in geringem Umfang auch auf Goldre-
genpfeifer auf ca. 100 – 150 m feststellbar. Durch eine niedrige Bebauung (1- 1½-stöckige 
Einfamilienhäuser) bis an die randlichen Hecken heran wird das Gewann in nicht erhebli-
chem Umfang beeinträchtigt; erst bei einer Annahme von Störwirkungen auf 200 m wird ein 
Großteil der Ackerflächen gestört. Bei einer Bebauung mit tlw. mehrstöckigen Wohnhäusern 
(Geschosswohnungsbau, wie im Stadtentwicklungskonzept 1997 vorgesehen) wirken die 
Vertikalkulissen deutlich stärker in die Fläche.  

Wirkfaktor Baubedingte Störungen, Emissionen, temporäre Flächeninanspruchnahme 

Während der Bauphase der Gebäude wird ein flächenmäßig kleiner Bereich des Schutzgebie-
tes durch Bewegungen und andere optische Reize, durch Baumaschinen, Lärm und Staub 
beeinflusst. Die bisher bevorzugten Rastareale der Zielarten befinden sich zwar in größerem 
Abstand zum Rand des Baugebietes, die Störungen während der Bauphase werden aber eine 
erhebliche Störwirkung auf die Rastplätze im angrenzenden Gewann ausüben. 

Wirkfaktor Störungen durch Freizeitnutzungen 

Das Vogelschutzgebiet wird vor allem von Einwohnern der Ortsteile Blumenrod und Linter 
als lokales Erholungsgebiet genutzt zum Spazierengehen und Ausführen von Hunden; hinzu 
kommen das Gebiet durchquerende Radfahrer. Bei Realisierung des Baugebietes erhöht sich 
die Einwohnerzahl von ca. 2.800 auf ca. 3.120 Personen. Aus allgemein verfügbaren Daten 
erhöht sich die Zahl der im vorhandenen und im projektierten Wohngebiet von ca. 125 um 
15 Hunde. Nach Zählungen im Gebiet waren von 199 registrierten Hunden ca. 57 % nicht 
angeleint (alle Angaben aus Bischoff & Partner 2014) und liefen teilweise eng am Spazier-
gänger, teilweise aber auch von den Wegen aus bis Hunderte Meter in die freie Fläche her-
ein.  

Die Störwirkung durch Spaziergänger auf die rastenden Vogelarten reicht nach den Beobach-
tungen im Gelände (Bischoff & Partner 2014b) und in Überstimmung mit vorjährigen Daten 
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(dazu Abbildung 4) mindestens 100 Meter in die Fläche. Verstärkt und in die Fläche verbrei-
tert wird dieser „Störungskorridor“ entlang der Wege durch freilaufende Hunde. 

In der Grunddatenerhebung (PNL 2008) ist der Erhaltungszustand sowohl von Goldregen-
pfeifer, Mornellregenpfeifer und Kiebitz als auch von Kranich und Kornweihe für das Schutz-
gebiet als „C“ = mittel – schlecht bewertet worden. Als Gefährdungsursachen sind für alle 
Arten in erster Linie Störungen durch Freizeitnutzung aufgeführt worden. Dies entspricht 
auch der Auswertung der gezielten Beobachtungen im Herbst 2013 (Bischoff & Partner 
2014b).  

Die Störungen der Zielarten werden bereits im derzeitigen Zustand als erheblich bewertet. 
Quantitativ ist mit einer Zunahme der Störungen (Spaziergänger aus dem erweiterten 
Wohngebiet, Hunde) um ca. 10 % gegenüber dem derzeitigen Zustand zu rechnen.  

Maßgeblicher Faktor für den schlechten Erhaltungszustand der Arten im Gebiet ist neben 
der Form der Landnutzung die Freizeitnutzung durch Spaziergänger und vor allem das Frei-
laufen von Hunden. Durch eine Neubebauung erhöhen sich die Zahlen der Freizeitnutzer im 
Gebiet und der Hunde um geschätzt 10 Prozent. Als Orientierungswert für tolerierbare Zu-
nahmen von Störeffekten oder Flächenverlusten wird i.a. ein Wert von 1 Prozent angenom-
men (vgl. LAMBRECHT &  TRAUTNER 2007: 41 zu Flächenverlusten). Dieser Orientierungswert 
wird im vorliegenden Fall überschritten. 

Die Schutzgebietsverordnungen des kohärenten ökologischen Schutzgebietssystems Natu-
ra2000 umfassen Schutz- und Pflegemaßnahmen zur Wahrung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes sowie notwendige Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszu-
standes, wenn der Erhaltungszustand ungünstig ist (RP Da 2002: 11). Die EU-
Vogelschutzrichtlinie gibt den Mitgliedsstaaten vor, die nötigen Erhaltungs- oder Wiederher-
stellungsmaßnahmen zu treffen, die Lebensräume der Vogelarten sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Schutzgebiete zu pflegen und zu gestalten, zerstörte Lebensstätten wieder-
herzustellen oder Lebensstätten neu zu schaffen (Art. 3 der VSRL).  

Im vorliegenden Fall ist das Schutzgebiet bereits stark vorbelastet. Eine zusätzliche Belas-
tung, hier die Zunahme von Störungen durch Spaziergänger und Hunde, überschreitet die 
Belastungsgrenze; eine solche Zusatzbelastung läuft dem Erhaltungsziel zuwider und ist des-
halb erheblich (s. Leitsatz BVerwG 9 B 28.09). 

7 ZUSAMMENWIRKEN MIT ANDEREN PLÄNEN ODER PROJEKTEN 

Die Planungen für eine das Schutzgebiet querende Variante der Südumgehung Limburgs 
werden derzeit nicht weiter verfolgt. Nach aktuellem Kenntnisstand und Abfrage bei den 
zuständigen Behörden sind keine weiteren Pläne oder Projekte bekannt, die allein oder zu-
sammen mit dem geplanten Vorhaben negative Auswirkungen auf das betrachtete Vogel-
schutzgebiet haben könnten.  
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8 FAZIT 

Die FFH-Verträglichkeitsstudie prüft das beantragte Projekt ausschließlich auf Beeinträchti-
gungen der in der Schutzgebietsverordnung oder dem Standarddatenbogen bzw. bei den 
Erhaltungszielen aufgeführten Schutzobjekten des betroffenen Vogelschutzgebietes. 

Für die in der Schutzgebietsverordnung genannten Vogelarten Goldregenpfeifer, Mornellre-
genpfeifer, Kiebitz, Kranich und Kornweihe ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das 
Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände führen kann. 

Eine Ausnahme kann von den zuständigen Behörden nur aus zwingenden Gründen des 
überwiegend öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art 
und dem Fehlen von zumutbaren Alternativen zugelassen werden. 
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von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

Regierungspräsidium Gießen

Feldflur bei Limburg

1

J J J J M M J J J J M M

Name/Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

Eichgärtenalle 1, 35394 Gießen

J J J J M MEinzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

2008.03; Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen vom 16.01.2008, GVBl. I Nr. 4 S. 30

J J J J M M

J J J J M M

J J J J M MEinzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

Erläuterung(en) (**):
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(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
(**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich

gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

Anlage 2



8,1650

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):
Länge Breite

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

50,3800

715,76

7ED 2

X

Name des Gebiets

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2

Alpin (... % (*)) Boreal (... %)

Kontinental (... %)

Makaronesisch (... %)

Mediterran (... %)

2.6. Biogeographische Region(en)

2. LAGE DES GEBIETS

Atlantisch (... %)

Gießen
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2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

Schwarzmeerregion (... %)

Pannonisch (... %)

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (**)

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

Schwarzmerregion, Meeresgebiet (... %)

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

Mediteran, Meeresgebiet (... %)

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

DE5614401 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).
(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeographische

Region an zwei Meeresgebieten grenzt.
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3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

Lebensraumtypen nach Anhang I Beurteilung des Gebiets

Code NP Fläche (ha)
Höhlen

(Anzahl)
Datenqualität

A|B|C|D

Repräsentativität

A|B|C

Relative Fläche Erhaltung Gesamtbeurteilung

DE5614401 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen,
um die prioritäre Form anzugeben.
NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).
Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.
Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.
Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).
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3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG

Art Beurteilung des Gebiets

Gruppe Wissenschaftliche Bezeichnung S
Datenqual. A|B|C|D

Min.

A|B|C

C|R|V|P Erhal-

und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

Population im Gebiet
Kat.EinheitGrößeTyp

NP
Max. Isolie-Popu- Gesamtbe-

DE5614401 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

lation tung rung urteilung

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.
S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.
NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).
Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).
Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).
Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufühlen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist,

oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.
Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung);

DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann;
in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

B A139 Charadrius morinellus c 1 3 i M C C C C

B A082 Circus cyaneus c 1 4 i M C C C C

B A113 Coturnix coturnix r 1 8 p M C C C C

B A639 Grus grus c 1 50 i M C C C C

B A140 Pluvialis apricaria c 1 50 i M C C C C

B A142 Vanellus vanellus c 1 100 i M C C C C
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3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art Begründung

Gruppe Wissenschaftliche Bezeichnung S
Art gem. Anhang

Min.

Andere Kategorien

C|R|V|P B

Population im Gebiet
Kat.EinheitGröße

NP
Max. C DAIV V

DE5614401 Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41DE

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.
CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgefährten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.
S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.
NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).
Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).
Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden
Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgefährte Arten, A: nationale rote Listen; B. endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;

D: andere Gründe.



Zwei Teilgebiete in schwach geneigter Beckenlandschaft, offene Feldfluren mit vorherrschendem Ackerbau in
milderer Klimalage.

Bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet am Westrand der hess. Vogelzugschneise für Vogelarten des
Offenlandes vor allem für Goldregenpfeifer, Kornweihe, Kranich, Mornellregenpfeifer und Kiebitz.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets
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Code Lebensraumklasse Flächenanteil

Flächenanteil insgesamt

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet
Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen

Rang-

skala

(Code)

(fakultativ)

Verschmutzungen innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Positive Auswirkungen

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

N15 Anderes Ackerland 93 %

N23 Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) 2 %

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 5 %

100 %

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H



Grunddatenerfassung 2007/2008, Planungsgruppe für Natur und Landschaft, Hungen

4.5. Dokumentation (fakultativ)
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Link(s)

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Positive Auswirkungen

Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum

Privat

Unbekannt

Summe

sonstig öffentlich

Öffentlich
lokal/kommunal

Land/Provinz

national/föderal

Art (%)

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering
Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe
i = innerhalb, o = außerlalb, b = beides

M A02.01 i

M A06.03 b

M D01.02 b

M D02 b

M G01 i

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %



5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%)

Flächenanteil (%)TypBezeichnung des GebietsTypcode

Bezeichnung des Gebiets Flächenanteil (%)TypTyp

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:
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1

2

3

4

1

2

3

---

---
---

---
---

Ramsar-Gebiet

Biogenetisches Reservat

Gebiet mit Europa-Diplom

Biosphärenreservat

Barcelona-Übereinkommen

Bukarester Übereinkommen

World Heritage Site

DE5614401 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

HELCOM-Gebiet

OSPAR-Gebiet

Geschütztes Meeresgebiet

---

---

---
Andere ---

5.3. Ausweisung des Gebiets



6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):
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Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

Regierungspräsidium Gießen

Eichgärtenalle 1, 35394 Gießen

Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:
Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: Ja NeinNein, aber in Vorbereitung

Bezeichnung:

Link:

Bezeichnung:

Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Erhalt und Verbesserung der Lebensbedingungen für relevante durchziehende und überwinternde Vogelarten durch
Fortsetzung der bisherigen Landwirtschaft.

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS
INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

Ja Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5614 (Limburg an der Lahn); MTB: 5615 (Villmar)



Startseite Natura 2000 - Verordnung Regierungspräsidium Gießen

hessen.de | Hilfe

Natura 2000 - Verordnung
Regierungspräsidium Gießen

Verordnungstext

Gebietsliste (Anlagen 1,3,4)

Vogelschutzgebiete

5614-401

Übersichtskarte (Anlage 2)

Regierungsbezirksübergreifende in
der Zuständigkeit der
Nachbarregierungspräsidien liegende
Natura2000-Gebiete (Anlage 5)

Ansprechpartner

Gebietsliste > Anlagen 1b, 3b und 4b > > 5614-401

5614-401 Feldflur bei Limburg

Regierungspräsidium: Gießen
Landkreis: Limburg-Weilburg
Gemeinde: Limburg, Brechen, Hünfelden, Runkel, Villmar
Größe: 715,76 ha

Anlage 1b:
Abgrenzungskarte

 Teilkarte 1 (PDF 2,5 M)

 Teilkarte 2 (PDF 2,2 M)

Anlage 3b:

Erhaltungsziele der Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie

Zug- (Z) und Rastvogel (R)

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) VSR Anhang I (ZR)

Erhaltung von großräumigen Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen
Nährstoffhaushalt
Erhaltung von Rastgebieten in weiträumigen Agrarlandschaften
Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete

Kornweihe (Circus cyaneus) VSR Anhang I (ZR)

Erhaltung von Rastgebieten in weiträumigen Agrarlandschaften

Kranich (Grus grus) VSR Anhang I (ZR)

Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Rastgebieten
Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt
Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in landwirtschaftlich, jagdlich
sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen zur Zeit des Vogelzuges

Mornellregenpfeifer (Charadrius morinellus) VSR Anhang I (ZR)

Erhaltung von Rastgebieten in weiträumigen Agrarlandschaften
Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate, insbesondere in landwirtschaftlich,
jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen während der Rastperiode

Erhaltungsziele der Arten nach Artikel 4, Absatz 2 der Vogelschutz-Richtlinie

Brutvogel (B)

Wachtel (Coturnix coturnix) VSR Art.4, Abs.2 (B)

Erhaltung weiträumiger offener Agrarlandschaften mit Rainen, Ackersäumen, Brachen,
Graswegen und Streuobstwiesen
Erhaltung offener, großräumiger Grünlandhabitate

Zug- (Z) und Rastvogel (R)

Kiebitz (Vanellus vanellus) VSR Art.4, Abs.2 (ZR)

Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Brut-, Rast- und Nahrungshabitaten
Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den
Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung
Erhalt wichtiger Kleinstrukturen wie Nassstellen, Flutmulden und offener Schlammflächen
Erhaltung des Offenlandcharakters
Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art gerecht
werdenden Bewirtschaftung feuchter Äcker
Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in
landwirtschaftlich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen während der
Fortpflanzungszeit

Zum Anfang der Seite

Natura 2000 - Verordnung - Regierungspräsidium Gießen - 5614-401 F... http://natura2000-verordnung.rp-giessen.de/Anlagen1-3-4/VSG/5614-...

1 von 1 19.06.2019, 07:37
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community

´
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Bebauungsplan
"Blumenrod V. u. VI. Bauabschnitt"
der Stadt Limburg an der Lahn

100
Meter

Zug-/Rastvögel ( ca. 137 ha)
Ende Aug - Mite Nov 2021
Mitte Feb - Ende Apr 2022

Brutvögel (ca. 38 ha)
Febr  bis Aug  2022

Vogelschutzgebiet  
DE 5614-401
Feldflur bei Limburg

B_Plan_Geltungsbereich

Avifaunistische Untersuchungen
- Zug- und Rastvögel
- Brutvögel

Untersuchungsräume:

Stadt Limburg
Über der Lahn 1
65549 Limburg a. d. Lahn
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